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I. Welche Regeln gelten?

Auskunft auf Homepage des Eisenbahn-Bundesamtes (Stichwort: Nationale 

Sicherheitsvorschriften):
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I. Welche Regeln gelten?

Auskunft auf Homepage des Eisenbahn-Bundesamtes (Stichwort: Gegenwärtiger 

Anwendungsstand nationale Sicherheitsvorschriften, August 2020):
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I. Welche Regeln gelten?

Auskunft in Notif-IT (database for the notification of national railway safety and 

technical rules):
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I. Welche Regeln gelten?

Auskunft in Notif-IT (database for the notification of national railway safety and 

technical rules): :
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I. Welche Regeln gelten?

Auskunft in RDD der ERA („reference document database“, für „access to the rules 

applied in conjunction with the authorisation of railway vehicles in the Member States” 

of the European Union):
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I. Welche Regeln gelten?

Sicherheit und Interoperabilität des Eisenbahnsystems der Union

(§ 2b AEG: übergeordnete Netz als Teil des einheitlichen europäischen Eisenbahnraums)
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EU-Eisenbahnrecht

InteroperabilitätsRL EisenbahnsicherheitsRL

Grundlegende Anforderungen

Techn. Spezifikationen für die Interoperabilität, TSI

Private Normen (EU/Int.)

• Europ./int. Normen

• Europ./int. Spezifikationen

• Technische Unterlagen

• „leicht zugängliche und 

öffentlich verfügbare 

Schriftstücke normativen 

Charakters“ (Art. 4 Abs. 8 

InteropRL)

Nationales Eisenbahnrecht

• AEG

• EBO, …

Private Normen (national)

• DIN

• VDV ? DB-AG?



II. „Nationale Vorschriften“ - Definition

• Art. 2 Nr. 30 InteropRL: „alle in einem Mitgliedstaat erlassenen verbindlichen 

Vorschriften — unabhängig davon, welche Stelle diese Vorschriften erlässt —, in 

denen die die Eisenbahnsicherheit betreffenden oder technischen Anforderungen —

mit Ausnahme der durch Unions- oder internationale Vorschriften festgelegten 

Anforderungen — enthalten sind, die in dem betreffenden Mitgliedstaat für 

Eisenbahnunternehmen, Infrastrukturbetreiber oder Dritte gelten“

• Art. 3 Nr. 8 ESichRL: „alle in einem Mitgliedstaat erlassenen verbindlichen Vorschriften

….“ (identisch)

• ErwG 18 InteropR: „nationale Vorschriften, die in einem Mitgliedstaat von einer 

zuständigen nationalen, regionalen oder örtlichen Behörde erlassen werden können“

• Art. 14 Abs. 5 InteropRL: „ … vor der geplanten Einführung der … neuen Vorschrift in 

das einzelstaatliche Rechtssystem …“

• In Deutschland:

 Gesetze

 Rechtsverordnungen

 Verwaltungsvorschriften ?

 Allgemeinverfügungen ?
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II. „Nationale Vorschriften“ – Anwendungsbereich
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Nationale Vorschriften anwendbar nur in definierten Fällen (Art. 13 Abs. 2 InteropRL), insbes.:

o Offene Punkte:

• wenn bestimmte, grundlegende Anforderungen betreffende Aspekte …in den TSI nicht 

oder nicht vollständig behandelt werden (Art. 13 Abs. 2 lit. a InteropRL)

• Können einzelne technische Aspekte, die grundlegenden Anforderungen entsprechen, 

nicht ausdrücklich in einer TSI behandelt werden, so sollten solche Aspekte, die noch 

einer Klärung bedürfen, in einem Anhang dieser TSI als „offene Punkte“ benannt 

werden. (ErwG 18 InteropRL)

o Sonderfälle:

• wenn ein Sonderfall die Anwendung technischer Vorschriften, die in der einschlägigen 

TSI nicht enthalten sind, erfordert (Art. 13 Abs. 2 lit. c InteropRL)

• Insbesondere: „die Kohärenz mit dem bestehenden System betreffende Zwänge … 

Lichtraumprofil, die Spurweite oder der Gleisabstand“ (Art. 2 Nr. 13 InteropRL)

o Kompatibilität mit vorhandenen Systemen:

• bei nationalen Vorschriften zur Spezifizierung bestehender Systeme, mit denen lediglich 

auf die Bewertung der technischen Vereinbarkeit des Fahrzeugs mit dem Netz 

abgestellt wird (Art. 13 Abs. 2 lit. d InteropRL)

o Neue nationale Vorschriften nur, wenn TSI nicht in vollem Umfang grundlegenden 

Anforderungen entspricht, bei dringenden Präventionsmaßnahmen (Art. 14 Abs. 4 InteropRL)



II. „Nationale Vorschriften“ - Anforderungen

Nichtdiskriminierung

Transparenz:

• „leicht und allgemein zugänglich“ (Art. 14 Abs. 3 InteropRL)

• „mit einer für alle Beteiligten verständlichen Terminologie formuliert“ (Art. 14 Abs. 3 

InteropRL)

• „Nationale Vorschriften sollten so erarbeitet und veröffentlicht werden, dass sie jedem 

potenziellen Nutzer eines nationalen Netzes verständlich sind.“ (ErwG 26 InteropRL)

Notwendigkeit:

• „Notifizieren die Mitgliedstaaten eine in Absatz 1 genannte oder eine neue nationale 

Vorschrift, so begründen sie die Notwendigkeit dieser Vorschrift, um eine 

grundlegende Anforderung zu erfüllen, die noch nicht von der einschlägigen TSI 

abgedeckt wird.“ (Art. 14 Abs. 8 InteropRL)

• „Es sollte unterschieden werden zwischen den nationalen Vorschriften, die sich strikt 

auf die vorhandenen Systeme beziehen, und denen, die zur Behandlung offener 

Punkte in den TSI notwendig sind.“ (ErwG 25 InteropRL)

• „Wegen des Stufenkonzepts … muss vermieden werden, dass die Mitgliedstaaten 

neue nationale Regelungen erlassen …, die die Uneinheitlichkeit des bestehenden 

Systems noch verstärken...“ (ErwG 24 InteropRL)
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II. „Nationale Vorschriften“ - Notifizierung
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o Pflicht zur Notifizierung aller (alten und neuen) nationalen Vorschriften

• Art. 14 Abs. 1 und 2, 5, 6  InteropRL

• Art. 8 Abs. 7 ESichRL

o Unanwendbarkeit nicht notifizierter nationaler Vorschriften:

• Art. 14 Abs. 13 InteropRL

• Art. 8 Abs. 11 ESichRL

o Neue nationale Vorschriften:

• Art. 14 Abs. 5 bis 10 InteropRL;

• Art. 8 Abs. 4 ESichRL;

o Überprüfung alter und neuer nationaler Vorschriften:

• Art. 14 Abs. 9 InteropRL

• Art. 8 Abs. 6 ESichRL

• Art. 25, 26 Agenturverordnung

o Veröffentlichung nach Überprüfung:

• Art. 27 Abs. 4 Agenturverordnung



III. Nationale Vorschriften und private Regelwerke
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o Bezugnahme auf private Regelwerke in nationalen Vorschriften im Unionsrecht nicht 

geregelt, aber vorausgesetzt:

• „In diesen [nationalen] Vorschriften wird oft auf andere Dokumente wie nationale 

Normen, europäische Normen, internationale Normen oder andere technische 

Spezifikationen Bezug genommen, die möglicherweise ganz oder in Teilen durch 

Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind. Daher sollte die Pflicht zur 

Veröffentlichung nicht für Dokumente gelten, auf die in der nationalen Vorschrift direkt 

oder indirekt Bezug genommen wird.“ (ErwG 26 InteropRL; identisch ErwG 13 

ESichRL).

o Systematisierung

• Bezugnahme auf Normen (Art. 2 VO (EU) 1025/2012: Normungsorganisationen) oder 

andere technische Spezifikationen („Dokument, in dem die technischen Anforderungen 

vorgeschrieben sind, denen ein Produkt, ein Teilsystem, ein Verfahren oder eine 

Dienstleistung genügen muss“, Art. 2 Nr. 38 InteropRL)

• direkte und indirekte Bezugnahme

• Grundsätzliche Pflicht zur Veröffentlichung, Ausnahme bei geschütztem geistigen 

Eigentum



III. Nationale Vorschriften und private Regelwerke
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Welche Anforderungen an die Bezugnahme auf private Regelwerke in nationalen 

Vorschriften lassen sich aus Eisenbahnrecht der Union ableiten?

o Nationale Vorschriften treten an die Stelle der TSI (s.o.), sie stellen funktionales 

Äquivalent zu TSI dar.

• Vgl. den begrenzten Anwendungsbereich nationaler Vorschriften (Unvollständigkeit, 

„offene Punkte“ in TSI)

• Grundlegende Anforderungen bedürfen der Konkretisierung – entweder durch TSI oder 

an deren Stelle durch nationale Vorschriften

o Deshalb müssen parallele Anforderungen gelten für:

• Bezugnahme auf private Regelwerke in TSI

• Bezugnahme auf private Regelwerke in nationalen Vorschriften

o Nur auf diese Weise können die unionsrechtlichen Prinzipien für den Bahnsektor in 

der - lange währenden – Übergangsphase bis zu einer Harmonisierung verwirklicht 

werden:

• Offenheit/Transparenz

• Nichtdiskriminierung

• Rechtssicherheit für Unternehmen



III. Nationale Vorschriften und private Regelwerke
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Welche Regeln gelten für die Bezugnahme auf private Regelwerke in TSI?

1. Inkorporation (Art. 4 Abs. 8 InteropRL):

TSI können ausdrücklich und mit genauer Fundstellenangabe auf europäische oder 

internationale Normen oder Spezifikationen oder von der Agentur veröffentlichte technische 

Unterlagen verweisen, … In diesem Fall werden diese Normen oder Spezifikationen 

(beziehungsweise die betreffenden Teile davon) oder technischen Unterlagen als Anhang der 

entsprechenden TSI betrachtet und mit Beginn der Gültigkeit der TSI verbindlich. Liegen keine 

solchen Normen oder Spezifikationen oder technischen Unterlagen vor, so kann bis zu deren 

Erstellung auf andere eindeutig benannte Schriftstücke normativen Charakters, die leicht 

zugänglich und öffentlich verfügbar sind, verwiesen werden.

2. Vermutungswirkung:

• TSI (Art. 9 Abs. 1 InteropRL); gesteigerte Vermutungswirkung

• Europäische Spezifikationen (Art. 9 Abs. 1, Art. 2 Nr. 10 InteropRL): 

• Harmonisierte Normen (Art. 17 InteropRL)

Also:

• Inkorporation oder

• Vermutungswirkung für Regelwerke definierter Herkunft und Qualität, deren 

Urheber durch Rechtsnorm bestimmt sein muss

• Für beide gilt: Zugänglichkeit, öffentlich verfügbar (Veröffentlichung ?)



IV. Fazit
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1. VDV-Regelwerke, DB-Regelwerke u.ä. sind keine „nationalen Vorschriften“ im Sinne 

der InteropRL.

2. Für solche privaten Regelwerke gilt die Notifizierungspflicht nach der 

Agenturverordnung und der Interoperabilitätsrichtlinie nicht.

3. Die Bezugnahme auf die „anerkannten Regeln der Technik“ in § 2 Abs. 1 Satz 2 EBO 

(Anforderungen an Sicherheit „gelten als erfüllt, wenn die Bahnanlagen und Fahrzeuge 

… anerkannten Regeln der Technik entsprechen“) genügt nicht den unionsrechtlichen 

Anforderungen nach der InteropRL und kann daher keine Vermutungswirkung 

begründen.

4. Genauerer Prüfung bedarf, ob die gefundenen Ergebnisse auch für die 

Eisenbahnsicherheitsrichtlinie (prozessorientierter, risikobasierter Ansatz) gelten. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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